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§ 7 BSG 1999
 BSG 1999 - Blutsicherheitsgesetz 1999

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.10.2019

1. (1)Für die Leitung jeder Blutspendeeinrichtung ist ein ärztlicher Leiter zu bestellen. Gleiches gilt im Fall des § 14

Abs. 2.

2. (2)Für Fälle der Verhinderung des ärztlichen Leiters ist ein Stellvertreter zu berufen und dem Bundesamt für

Sicherheit im Gesundheitswesen unverzüglich namhaft zu machen.

3. (3)Der ärztliche Leiter und dessen Stellvertreter müssen

1. 1.zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes in Österreich berechtigt sein,

2. 2.die ihren Aufgaben entsprechenden besonderen Kenntnisse und Fertigkeiten aufweisen und

3. 3.eine mindestens zweijährige Tätigkeit in einer Blutspendeeinrichtung absolviert haben.

4. (4)Der ärztliche Leiter und bei dessen Verhinderung der Stellvertreter sind für alle medizinischen, medizinisch-

technischen und hygienischen Belange und den Einsatz des medizinischen Personals der Blutspendeeinrichtung

verantwortlich. Im Fall des § 14 Abs. 2 erstreckt sich die Verantwortung auf alle gemeinsam bewilligten

Einrichtungen.

5. (5)Der ärztliche Leiter und bei dessen Verhinderung der Stellvertreter haben während der Betriebszeiten der

gemäß § 14 bewilligten Blutspendeeinrichtung jederzeit erreichbar zu sein.

6. (6)Der Betrieb einer Blutspendeeinrichtung ist nur in Anwesenheit eines zur selbständigen Berufsausübung in

Österreich berechtigten Arztes, der die hiefür entsprechenden Kenntnisse und Fertigkeiten aufweist, zulässig.

Abweichend davon sind Vollblutspenden in mobilen Blutspendeeinrichtungen auch ohne Anwesenheit eines

Arztes nach Vorgaben eines hiefür qualifizierten und zur selbstständigen Berufsausübung in Österreich

berechtigten Arztes in Anwesenheit eines hiefür qualifizierten Angehörigen des gehobenen Dienstes für

Gesundheits- und Krankenpflege (Gesundheits- und Krankenpflegegesetz – GuKG, BGBl. I Nr. 108/1997) zulässig,

sofern eine unmittelbare Rückfrage bei einem entsprechend ausgebildeten Arzt möglich ist.

7. (7)Die Gewinnung von Blut und von Blutbestandteilen hat unter Beachtung der in den Berufsgesetzen für

Angehörige von Gesundheitsberufen vorgesehenen Regelungen durch einen zur selbständigen Berufsausübung

in Österreich berechtigten Arzt zu erfolgen. Abweichend davon kann die Gewinnung von Vollblutspenden in

mobilen Blutspendeeinrichtungen auch ohne Anwesenheit eines Arztes nach Vorgaben eines hiefür qualifizierten

und zur selbstständigen Berufsausübung in Österreich berechtigten Arztes durch einen hiefür qualifizierten

Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege erfolgen.
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